
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen  

Michael Ziegelböck – ZM Messer  

 

Geltung 

1.1. Diese Geschäftsbedingungen gelten zwischen uns 

Michael Ziegelböck (ZM Messer) und natürlichen und ju-

ristischen Personen (kurz Kunde) für das gegenständli-

che Rechtsgeschäft sowie gegenüber unternehmeri-

schen Kunden auch für alle hinkünftigen Geschäfte, 

selbst wenn im Einzelfall, insbesondere bei künftigen Er-

gänzungs- oder Folgeaufträgen darauf nicht ausdrücklich 

Bezug genommen wurde.  

1.2. Es gilt gegenüber unternehmerischen Kunden jeweils 

die bei Vertragsabschluss aktuelle Fassung unserer 

AGB, abrufbar auf unserer Homepage. 

1.3. Wir kontrahieren ausschließlich unter Zugrundele-

gung unserer AGB.  

1.4. Geschäftsbedingungen des Kunden oder Änderun-

gen bzw. Ergänzungen unserer AGB bedürfen zu ihrer 

Geltung unserer ausdrücklichen – gegenüber unterneh-

merischen Kunden schriftlichen – Zustimmung. 

1.5. Geschäftsbedingungen des Kunden werden auch 

dann nicht anerkannt, wenn wir ihnen nach Eingang bei 

uns nicht ausdrücklich widersprechen.  

Angebot/Vertragsabschluss 

1.6. Unsere Angebote sind unverbindlich. 

1.7. Zusagen, Zusicherungen und Garantien unsererseits 

oder von diesen AGB abweichende Vereinbarungen im 

Zusammenhang mit dem Vertragsabschluss werden ge-

genüber unternehmerischen Kunden erst durch unsere 

schriftliche Bestätigung verbindlich. 

1.8. In Katalogen, Preislisten, Prospekten, Anzeigen auf 

Messeständen, Rundschreiben, Werbeaussendungen o-

der anderen Medien (Informationsmaterial) angeführte 

Informationen über unsere Produkte und Leistungen, die 

nicht uns zuzurechnen sind, hat der Kunde – sofern der 

Kunde diese seiner Entscheidung zur Beauftragung zu-

grunde legt – uns darzulegen. Diesfalls können wir zu 

deren Richtigkeit Stellung nehmen. Verletzt der Kunde 

diese Obliegenheit, sind derartige Angaben unverbind-

lich, soweit diese nicht ausdrücklich – unternehmeri-

schen Kunden gegenüber schriftlich – zum Vertragsinhalt 

erklärt wurden. 

1.9. Kostenvoranschläge werden ohne Gewähr erstellt 

und sind unentgeltlich.  

Rücktrittsrecht/Widerrufsrecht 

1.10. Der Rücktritt vom Vertrag für den Kunden ist laut 

§3 KSchG geregelt und beinhaltet eine Rücktrittsfrist von 

14 Tagen ohne Angabe von Gründen.  

1.11. Im Falle eines berechtigten Rücktritts vom Vertrag 

dürfen wir bei personalisierter Ware (z.B. eingravierte Ini-

tialen oder Produktmerkmale, die nach den speziellen 

Wünschen des Kunden ausgebildet wurden und nicht 

dem üblichen Design von ZM-Messer entsprechen) ei-

nen Schadenersatz in Höhe des gesamten Auftragswer-

tes zuzüglich USt. ohne Nachweis des tatsächlichen 

Schadens vom Kunden verlangen.  

Preise 

1.12. Preisangaben sind grundsätzlich nicht als Pau-

schalpreis zu verstehen.  

1.13. Für vom Kunden angeordnete Leistungen, die im 

ursprünglichen Auftrag keine Deckung finden, besteht 

Anspruch auf angemessenes Entgelt. 

1.14. Preisangaben verstehen sich inklusive der jeweils 

geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer und ab Lager. Ver-

packungs-, Transport-. Verladungs- und Versandkosten 

sowie Zoll und Versicherung gehen zu Lasten des Kun-

den.  

Beigestellte Ware 

1.15. Solche vom Kunden beigestellte Materialien sind 

nicht Gegenstand von Gewährleistung. 

1.16. Die Qualität von Beistellungen liegt in der Verant-

wortung des Kunden. 

Zahlung 

1.17. Bei einem Kauf im Webshop ist der gesamte Be-

trag des Entgeltes bei Vertragsabschluss fällig. Eine 

Zahlung ist entweder als Vorkasse per Überweisung o-

der als Barzahlung möglich. Nach dem Zahlungseingang 

wird die Lieferung der Ware veranlasst. Von den AGB´s 

abweichende Zahlungs- und Lieferbedingungen erfor-

dern eine schriftliche Vereinbarung. 

1.18. Die Berechtigung zu einem Skontoabzug bedarf ei-

ner schriftlichen Vereinbarung.  

1.19. Vom Kunden vorgenommene Zahlungswidmungen 

auf Überweisungsbelegen sind für uns nicht verbindlich. 

1.20. Gegenüber Unternehmern als Kunden sind wir ge-

mäß § 456 UGB bei verschuldetem Zahlungsverzug 

dazu berechtigt, 9,2 % Punkte über dem Basiszinssatz 

zu berechnen. Gegenüber Verbrauchern berechnen wir 

einen Zinssatz iHv 4%.  

1.21. Die Geltendmachung eines weiteren Verzugsscha-

dens bleibt vorbehalten, gegenüber Verbrauchern als 

Kunden jedoch nur, wenn dies im Einzelnen ausgehan-

delt wird.  

1.22. Kommt der unternehmerische Kunde im Rahmen 

anderer mit uns bestehender Vertragsverhältnisse in 

Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, die Erfüllung un-

serer Verpflichtungen aus diesem Vertrag bis zur Erfül-

lung durch den Kunden einzustellen.  

1.23. Wir sind dann auch berechtigt, alle Forderungen für 

bereits erbrachte Leistungen aus der laufenden Ge-

schäftsbeziehung mit dem Kunden fällig zu stellen. Dies 

gegenüber Verbrauchern als Kunden nur für den Fall, 

dass eine rückständige Leistung zumindest seit sechs 

Wochen fällig ist und wir unter Androhung dieser Folge 

den Kunden unter Setzung einer Nachfrist von mindes-

tens zwei Wochen erfolglos gemahnt haben. 

1.24. Eine Aufrechnungsbefugnis steht dem Kunden nur 

insoweit zu, als Gegenansprüche gerichtlich festgestellt 

oder von uns anerkannt worden sind. Verbrauchern als 

Kunden steht eine Aufrechnungsbefugnis auch zu, so-

weit Gegenansprüche im rechtlichen Zusammenhang mit 

der Zahlungsverbindlichkeit des Kunden stehen, sowie 

bei Zahlungsunfähigkeit unseres Unternehmens. 

1.25. Bei Überschreitung der Zahlungsfrist verfallen ge-

währte Vergütungen (Rabatte, Abschläge u.a.) und wer-

den der Rechnung zugerechnet.  

1.26. Für zur Einbringlichmachung notwendige und 

zweckentsprechenden Mahnungen verpflichtet sich der 

Kunde bei verschuldetem Zahlungsverzug zur Bezahlung 

von Mahnspesen pro Mahnung in Höhe von € 20,00 so-

weit dies im angemessenen Verhältnis zur betriebenen 

Forderung steht.  

Bonitätsprüfung 

1.27. Der Kunde erklärt sein ausdrückliches Einverständ-

nis, dass seine Daten ausschließlich zum Zwecke des 

Gläubigerschutzes an die staatlich bevorrechteten Gläu-

bigerschutzverbände Alpenländischer Kreditorenverband 

(AKV), Österreichischer Verband Creditreform (ÖVC), In-

solvenzschutzverband für Arbeitnehmer oder Arbeitneh-

merinnen (ISA) und Kreditschutzverband von 1870(KSV) 

übermittelt werden dürfen. 

Leistungsausführung 

1.28. Wir sind lediglich dann verpflichtet, nachträgliche 

Änderungs- und Erweiterungswünsche des Kunden zu 

berücksichtigen, wenn sie aus technischen Gründen er-

forderlich sind, um den Vertragszweck zu erreichen. 

1.29. Dem unternehmerischen Kunden zumutbare sach-

lich gerechtfertigte geringfügige Änderungen unserer 

Leistungsausführung gelten als vorweg genehmigt.  

1.30. Kommt es nach Auftragserteilung aus welchen 

Gründen auch immer zu einer Abänderung oder Ergän-

zung des Auftrages, so verlängert sich die Liefer-/Leis-

tungsfrist um einen angemessenen Zeitraum. 

1.31. Wünscht der Kunde nach Vertragsabschluss eine 

Leistungsausführung innerhalb eines kürzeren Zeit-

raums, stellt dies eine Vertragsänderung dar. Hierdurch 

können Überstunden notwendig werden und/oder durch 

die Beschleunigung der Materialbeschaffung Mehrkosten 

auflaufen, und erhöht sich das Entgelt im Verhältnis zum 

notwendigen Mehraufwand angemessen. 

Leistungsfristen und Termine 

1.32. Fristen und Termine verschieben sich bei höherer 

Gewalt, Streik, nicht vorhersehbare und von uns nicht 

verschuldete Verzögerung unserer Zulieferer oder sonsti-

gen vergleichbaren Ereignissen, die nicht in unserem 

Einflussbereich liegen, in jenem Zeitraum, während des-

sen das entsprechende Ereignis andauert. Davon unbe-

rührt bleibt das Recht des Kunden auf Rücktritt vom Ver-

trag bei Verzögerungen die eine Bindung an den Vertrag 

unzumutbar machen. 

1.33. Kunden gegenüber sind Liefer- und Fertigstellungs-

termine nur verbindlich, wenn deren Einhaltung schriftlich 

zugesagt wurde. 

1.34. Bei Verzug mit der Vertragserfüllung durch uns 

steht dem Kunden ein Recht auf Rücktritt vom Vertrag 

nach Setzung einer angemessenen Nachfrist zu. Die 

Setzung der Nachfrist hat schriftlich (von unternehmeri-

schen Kunden mittels eingeschriebenen Briefs) unter 

gleichzeitiger Androhung des Rücktritts zu erfolgen.  

Gefahrtragung 

1.35. Für den Gefahrenübergang bei Übersendung der 

Ware an den Verbraucher gilt § 7b KSchG.  

1.36. Auf den unternehmerischen Kunden geht die Ge-
fahr über, sobald wir den Kaufgegenstand, das Material 
oder das Werk zur Abholung im Werk oder Lager bereit-
halten, dieses selbst anliefern oder an einen Transpor-
teur übergeben. 

1.37. Der unternehmerische Kunde wird sich gegen die-
ses Risiko entsprechend versichern. Die Ware ist vom 
Versanddienstleister (DPD, GLS, Post, …) mit einer auf 
deren Homepage abrufbaren Summe versichert. Wir ver-
pflichten uns, eine zusätzliche Transportversicherung 
über schriftlichen Wunsch des Kunden auf dessen Kos-
ten abzuschließen. Der Kunde genehmigt jede verkehrs-
übliche Versandart.  

Annahmeverzug 

1.38. Gerät der Kunde länger als 2 Wochen in Annahme-

verzug (Verweigerung der Annahme), und hat der Kunde 

trotz angemessener Nachfristsetzung nicht für die Besei-

tigung der ihm zuzurechnenden Umstände gesorgt, wel-

che die Leistungsausführung verzögern oder verhindern, 

dürfen wir bei aufrechtem Vertrag über die Ware ander-

weitig verfügen, sofern wir im Fall der Fortsetzung der 

Leistungsausführung diese innerhalb einer den jeweili-

gen Gegebenheiten angemessenen Frist nachbeschaf-

fen.  

1.39. Davon unberührt bleibt unser Recht, das Entgelt für 

erbrachte Leistungen fällig zu stellen und nach angemes-

sener Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten.  

Eigentumsvorbehalt 

1.40. Die von uns gelieferte oder sonst übergebene 

Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigen-

tum.  

1.41. Gerät der Kunde in Zahlungsverzug, sind wir 

bei angemessener Nachfristsetzung berechtigt, die Vor-

behaltsware heraus zu verlangen. Gegenüber Verbrau-

chern als Kunden dürfen wir dieses Recht nur ausüben, 

wenn zumindest eine rückständige Leistung des Ver-

brauchers seit mindestens sechs Wochen fällig ist und 

wir unter Androhung dieser Rechtsfolge und unter Set-

zung einer Nachfrist von mindestens zwei Wochen er-

folglos gemahnt haben.  

1.42. Der Kunde hat uns vor der Eröffnung des 

Konkurses über sein Vermögen oder der Pfändung unse-

rer Vorbehaltsware unverzüglich zu verständigen.  

Schutzrechte Dritter  

1.43. Bringt der Kunde geistige Schöpfungen oder Unter-

lagen bei und werden hinsichtlich solcher Schöpfungen, 

Schutzrechte Dritter geltend gemacht, so sind wir be-

rechtigt, die Herstellung des Liefergegenstandes auf Ri-

siko des Auftraggebers bis zur Klärung der Rechte Dritter 

einzustellen, und den Ersatz der von uns aufgewendeten 

notwendigen und zweckentsprechenden Kosten zu be-

anspruchen, außer die Unberechtigtheit der Ansprüche 

ist offenkundig.  

1.44. Der Kunde hält uns diesbezüglich schad- und klag-

los. 

1.45. Wir sind berechtigt, von unternehmerischen Kun-

den für allfällige Prozesskosten angemessene Kosten-

vorschüsse zu verlangen. 

15.4. Für Liefergegenstände, welche wir nach Kunden-

unterlagen (Konstruktionsangaben, Zeichnungen, Mo-

delle oder sonstige Spezifikationen, etc.) herstellen, 

übernimmt ausschließlich der Kunde die Gewähr, dass 

die Anfertigung dieser Liefergegenstände Schutzrechte 

Dritter nicht verletzt werden.  

15.5. Werden Schutzrechte Dritter dennoch geltend ge-

macht, so sind wir berechtigt, die Herstellung der Liefer-

gegenstände auf Risiko des Auftraggebers bis zur Klä-

rung der Rechte Dritter einzustellen, außer die Unbe-

rechtigtheit der Ansprüche ist offenkundig.  



15.6. Ebenso können wir den Ersatz von uns aufgewen-

deter notwendiger und nützlicher Kosten vom Kunden 

beanspruchen.  

Unser geistiges Eigentum  

1.46. Pläne, Skizzen, Kostenvoranschläge und 

sonstige Unterlagen, die von uns beigestellt oder durch 

unseren Beitrag entstanden sind, bleiben unser geistiges 

Eigentum.  

1.47. Die Verwendung solcher Unterlagen außer-

halb der bestimmungsgemäßen Nutzung, insbesondere 

die Weitergabe, Vervielfältigung, Veröffentlichung und 

Zur-Verfügung-Stellung einschließlich auch nur auszugs-

weisen Kopierens bedarf unserer ausdrücklichen Zustim-

mung.  

1.48. Der Kunde verpflichtet sich weiters zur Ge-

heimhaltung des ihm aus der Geschäftsbeziehung zuge-

gangenen Wissens Dritten gegenüber. 

Gewährleistung 

1.49. Es gelten die Bestimmungen über die gesetzliche 

Gewährleistung. Die Gewährleistungsfrist für unsere 

Leistungen beträgt gegenüber Kunden ein Jahr ab Über-

gabe. 

1.50. Der Zeitpunkt der Übergabe ist mangels abwei-

chender Vereinbarung (z.B. förmliche Abnahme) der Fer-

tigstellungszeitpunkt, spätestens wenn der Kunde die 

Leistung in seine Verfügungsmacht übernommen hat o-

der die Übernahme ohne Angabe von Gründen verwei-

gert hat. 

1.51. Behebungen eines vom Kunden behaupteten Man-

gels stellen kein Anerkenntnis dieses vom Kunden be-

hauptenden Mangels dar.  

1.52. Zur Mängelbehebung sind uns seitens des unter-

nehmerischen Kunden zumindest zwei Versuche einzu-

räumen. 

1.53. Die auf der Homepage angeführten Bilder sind als 

Symbolfotos zu verstehen. Durch die Verwendung von 

natürlichen Materialien, unter anderem Holz und Hirsch-

horn als Griffmaterial, kommt es zu leichten Abweichun-

gen vom Symbolfoto hinsichtlich Farbe und Struktur der 

Oberflächen. Die in der Schmiedeoberfläche sichtbaren 

Hammerschläge sind durch die in Handarbeit gefertigten 

Messer einzigartig und somit ist kein Messer ident mit ei-

nem anderen. Diese geringfügigen Abweichungen stellen 

somit keinen Mangel dar. 

1.54. Sind die Mängelbehauptungen des Kunden unbe-

rechtigt, ist der Kunde verpflichtet, uns entstandene Auf-

wendungen für die Feststellung der Mängelfreiheit oder 

Fehlerbehebung zu ersetzen.  

1.55. Der unternehmerische Kunde hat stets zu bewei-

sen, dass der Mangel zum Übergabezeitpunkt bereits 

vorhanden war.  

1.56. Mängel am Liefergegenstand, die der Kunde bei 

ordnungsgemäßem Geschäftsgang nach Ablieferung 

durch Untersuchung festgestellt hat oder feststellen hätte 

müssen sind unverzüglich, spätestens 14 Tage nach 

Übergabe an uns schriftlich anzuzeigen. Versteckte Män-

gel müssen ebenfalls in dieser angemessenen Frist ab 

Entdecken angezeigt werden.  

1.57. Eine etwaige Nutzung oder Verarbeitung des man-

gelhaften Leistungsgegenstandes, durch welche ein wei-

tergehender Schaden droht oder eine Ursachenerhe-

bung erschwert oder verhindert wird, ist vom Kunden un-

verzüglich einzustellen, soweit dies nicht unzumutbar ist. 

1.58. Wird eine Mängelrüge nicht rechtzeitig erhoben, 

gilt die Ware als genehmigt. 

1.59. Ein Wandlungsbegehren können wir durch Ver-

besserung oder angemessene Preisminderung abwen-

den, sofern es sich um keinen wesentlichen und unbe-

hebbaren Mangel handelt.  

1.60. Werden die Leistungsgegenstände aufgrund von 

Angaben, Zeichnungen, Plänen, Modellen oder sonsti-

gen Spezifikationen des Kunden hergestellt, so leisten 

wir nur für die bedingungsgemäße Ausführung Gewähr.  

1.61. Die mangelhafte Lieferung ist – sofern wirtschaft-

lich vertretbar – vom unternehmerischen Kunden an uns 

zu retournieren.  

1.62. Die Kosten für den Rücktransport der mangelhaf-

ten Sache an uns trägt zur Gänze der Kunde.  

1.63. Den Kunden trifft die Obliegenheit, eine unverzügli-

che Mangelfeststellung durch uns zu ermöglichen.  

 

 

 

Haftung 

1.64. Wegen Verletzung vertraglicher oder vorvertragli-

cher Pflichten, insbesondere wegen Unmöglichkeit, Ver-

zug etc. haften wir bei Vermögensschäden nur in Fällen 

von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 

1.65.  Gegenüber unternehmerischen Kunden ist die 

Haftung beschränkt mit dem Haftungshöchstbetrag einer 

allenfalls durch uns abgeschlossenen Haftpflichtversi-

cherung.  

1.66. Diese Beschränkung gilt auch hinsichtlich des 

Schadens an einer Sache, die wir zur Bearbeitung über-

nommen haben. Gegenüber Verbrauchern gilt dies je-

doch nur dann, wenn dies einzelvertraglich ausgehandelt 

wurde. 

1.67. Schadenersatzansprüche unternehmerischer Kun-

den sind bei sonstigem Verfall binnen zwei Jahre gericht-

lich geltend zu machen. 

1.68. Der Haftungsausschluss umfasst auch Ansprüche 

gegen unsere Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfe 

aufgrund Schädigungen, die diese dem Kunden ohne 

Bezug auf einen Vertrag ihrerseits mit dem Kunden zufü-

gen. 

1.69. Unsere Haftung ist ausgeschlossen für Schäden 

durch unsachgemäße Behandlung oder Lagerung, Über-

beanspruchung, natürliche Abnutzung oder dem Nichtbe-

folgen der mitgeschickten Pflegeanleitung, sofern dieses 

Ereignis kausal für den Schaden war.  

1.70. Wenn und soweit der Kunde für Schäden, für die 

wir haften, Versicherungsleistungen durch eine eigene o-

der zu seinen Gunsten abgeschlossen Schadenversiche-

rung (z.B. Haftpflichtversicherung, Kasko, Transport, 

Feuer, Betriebsunterbrechung und andere) in Anspruch 

nehmen kann, verpflichtet sich der Kunde zur Inan-

spruchnahme der Versicherungsleistung und beschränkt 

sich unsere Haftung insoweit auf die Nachteile, die dem 

Kunden durch die Inanspruchnahme dieser Versicherung 

entstehen (z.B. höhere Versicherungsprämie). 

1.71. Jene Produkteigenschaften werden geschuldet, die 

im Hinblick auf die Zulassungsvorschriften, Bedienungs-

anleitungen und sonstige produktbezogene Anleitungen 

und Hinweise (insb auch Kontrolle und Wartung) von 

uns, dritten Herstellern oder Importeuren vom Kunden 

unter Berücksichtigung dessen Kenntnisse und Erfahrun-

gen erwartet werden können. Der Kunde als Weiterver-

käufer hat eine ausreichende Versicherung für Produkt-

haftungsansprüche abzuschließen und uns hinsichtlich 

Regressansprüchen schad- und klaglos zu halten. 

Salvatorische Klausel 

1.72. Sollten einzelne Teile dieser AGB unwirksam sein, 

so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Teile nicht be-

rührt.  

1.73. Wir wie ebenso der unternehmerische Kunde ver-

pflichten uns jetzt schon gemeinsam – ausgehend vom 

Horizont redlicher Vertragsparteien – eine Ersatzrege-

lung zu treffen, die dem wirtschaftlichen Ergebnis der un-

wirksamen Bedingung am nächsten kommt. 

Allgemeines 

1.74. Es gilt österreichisches Recht.  

1.75. Das UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen. 

1.76. Erfüllungsort ist der Sitz des Unternehmens Bahn-

hofstraße 20, 4680 Haag am Hausruck. 

1.77. Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsver-

hältnis oder künftigen Verträgen zwischen uns und dem 

unternehmerischen Kunden ergebenden Streitigkeiten ist 

das für unseren Sitz örtlich zuständige Gericht. Gerichts-

stand für Verbraucher, sofern dieser seinen Wohnsitz im 

Inland hat, ist das Gericht, in dessen Sprengel der Ver-

braucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder Ort der 

Beschäftigung hat.  

1.78. Änderungen seines Namens, der Firma, seiner An-

schrift, seiner Rechtsform oder andere relevante Infor-

mationen hat der Kunde uns umgehend schriftlich be-

kannt zu geben.  

1.79. Die derzeit herrschende Ungewissheit auf Grund 

der Corona Pandemie (höhere Gewalt) ist dem Kunden 

und uns bewusst und dies wurde in die Geschäftsgrund-

lage mit einbezogen. Der Kunde erklärt ausdrücklich, 

dass er mit den Rechtsfolgen bei Annahmeverzug oder 

Rücktritt (insbesondere gemäß 13.) einverstanden ist 

Ende 


